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Der Erpresserbrief
«Dass in Berlin alljährlich nur 300

Erpressungen gezählt werden, ist irreführend.
Man kann ruhig, um die tatsächliche Ziffer
zu erhalten, drei Nullen anfügen; denn man
muss bedenken, dass die meisten Erpressungen

fortgesetzte Delikte sind und der
Erpresser pünktlich jeden Monatsersten
erscheint, wenn er nicht allwöchentlich kommt.
Eben so irreführend sind die Hamburger
Zahlen. Die dortige Polizei zählte 1910 bis
1920 im Durchschnitt ca. 200 Erpressungen
(im Jahre 1917 sogar nur 79). Auch hier
muss man mit 1000 multiplizieren, um der
Wirklichkeit näher zu kommen.»

So urteilt der deutsche Kriminalist
Heindl, während andere Kriminalisten die
Verhältniszahlen zwischen angezeigtem und
begangenem Delikt noch höher ansetzen.

Der Grund für das erschreckende
Missverhältnis zwischen Sühne und Verbrechen,
das auf einen Straffälligen tausend Gauner
ihr Gewerbe ungestört treiben lässt, liegt in
der besonderen Situation des vorwiegenden
Tatbestandes, geht doch der Erpresser
meistens darauf aus, aus den dunkeln Punkten
im Vorleben seiner Opfer Kapital zu schlagen.

fn all diesen Fällen widerspricht es den
Interessen des Erpressten, Anzeige zu
erstatten, und er zahlt lieber, als den Skandal

zu provozieren, der ihn unter Umständen
Ehre und Stellung kosten kann, Nur die
naive Erpressung gelangt zur Anzeige und
damit zur Kenntnis der Oeffentlichkeit.

Wir haben das lezte mal ein solches
Beispiel kennen gelernt, Es handelte sich um
einen, sehr wahrscheinlich noch jugendlichen
Gauner, der einem Zürcher Villenbesitzer
unter Androhung «sonstigen Ablebens» einige
tausend Franken abzudrücken suchte. Hier
lag der Punkt des Archimedes in der
Zukunft und es ist klar, dass der Verbrecher
seine Hebel umsonst einsetzte. Solche Mätzchen

ziehen nicht, es sei denn, die Verbrecher

bemächtigen sich einer kostbaren Geissei,

oder ihre terroristische Autorität sei so

gründlich anerkannt, dass es geraten scheint,
dem höflichen Wunsche der Bande zu
entsprechen. Doch kommen solche Verhältnisse
für einen kultivierten Staat nicht in Frage.
Nur im romantisch entarteten Gehirn eines
Kinojünglings kann solch phantastische
Räubergeschichte noch zur Gärung ansetzen und
auch da wird sie kaum über das Stadium des

gewagten Drohbriefes hinauswachsen.
Eine weitere Art der naiven Erpressung

betreiben manche Bettler, die ihre Opfer auf

einsamer Strasse oder auf abgelegenen Wegen

anhalten und mit unausgesprochener
Drohung um ein Almosen bitten. Auch hier wird
die Drohung nur selten mit der Tat beglaubigt.

Bedient sich der Verbrecher als
nachdrückliches Argument für seine Forderung
eines Revolvers, so nennt man die Handlung
Raub. Diese Beispiele werden genügen, um das

gemeinsame Prinzip all dieser Vergehen klar
zu machen. Juristisch ist dabei von Belang,
dass die Forderung ein materielles Gut
anstrebt nur unter dieser Bedingung
erblickt das Gesetz in der Erfüllung des Schemas

ein Verbrechen.
Durch diese Einschränkung ergibt sich

nun von selbst, dass das übrige, unendlich
weite Spielfeld des Schemas, vogelfrei ist
und sich jeder auf diesen offenen Jagdgründen

nach Belieben tummeln kann, ohne auch

nur befürchten zu müssen, für seine
Erpressertätigkeit zur öffentlichen Rechenschaft
gezogen zu werden.

Der junge Mann, der seiner ehemaligen
Geliebten droht, ihre Vergangenheit
aufzudecken, wenn Sie auf der Heirat mit dem
Andern besteht, ist ein solcher Erpresser,
nur, dass er eben nicht fassbar ist und sein
Opfer daher auf die Selbstverteidigung
angewiesen bleibt. Dieser Selbstschutz besteht
meist in einer Gegendrohung und schreibt
sich nach der bekannten Formel: Wenn du
dies tust, dann tue ich das wobei mangels

besserer Argumente die Drohung des

Selbstmordes sehr beliebt ist.
fst das Opfer gerissen, so wird es

versuchen, den Tatbestand auf ein benachbartes,

juristisch fassbares Gebiet abzudrängen
die bedrohte junge Dame wird also unter

Zeter und Mordio das Wort Verleumdung
schreien und kann, falls es ihr auf einen
kleinen Meineid nicht ankommt, den
eifersüchtigen Erpresser gründlich hereinlegen.

Damit soll natürlich nicht gesagt sein,
dass jede Verleumdungsklage als Notreaktion

auf ideelle Erpressung aufzufassen ist.
(Das Wort ideelle Erpressung steht hier im
Gegensatz zur materiellen Erpressung und
umfasst all jene menschlichen Güter, die
nicht nach Geldeswert abzuschätzen sind,
also vor allem die geistigen und psychischen
Werte.) Wir wollen daraus nur lernen, wie
verquickt die Beziehungen von Erpressung
und Verleumdung sein können und wie
gefährlich es ist, ohne gründliche Kenntnis des

Sachverhaltes, Schlüsse ziehen zu wollen.
Denn auch der Erpresser bedient sich, um
für seine Drohung einen Anhaltspunkt zu
schaffen, sehr oft der Verleumdung als
fiktiver Grundlage und da bei unseren
Gerichten zwei schwörende Zeugen genügen, um
etwas geschehen zu machen, so ist sein
Vorgehen leider nur zu oft mit Erfolg gekrönt.

Wenn sich bei der materiellen Erpressung

das Verhältnis von bestraftem zum
begangenen Delikt verhält wie 1:1000, so lässt
sich für das zweite Spielfeld der ideellen
Erpressung das Verhältnis, oder besser
gesagt Missverhältnis in seiner Ungeheuerlichkeit

gar nicht abschätzen. Dabei geht es

aber auch hier (wie bei der materiellen
Erpressung) letzten Endes um Glück und Gut,
und wer mit Shakespeare sagen will

You take my life
When you do take the means,

where by I live.
Mein Leben nimmst Du,
Wenn du mir die Mittel nimmst,

wodurch ich lebe

der kann an diesem Tatbestand nicht
achselzuckend vorbeigehen, bloss weil ihn

die Umstände bis heute verschont haben.
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt jedem
die günstige Chance, mindestens einmal in
seinem Leben der materiellen Erpressung
ausgesetzt zu werden von der ideellen
Erpressung ganz zu schweigen. Diese hat
jeder schon des öfteren mit Bitterkeit
erfahren, sei es nun in Form einfacher
Willensbeschränkung durch eine Uebermacht (Schule,
Militär, Vereine) oder durch offensichtliche
ideelle Erpressung, wie sie sich im Verlaufe
von Liebschaften fast immer ergeben.

Wer zwischen den Zeilen zu lesen

versteht, der wird selbst aus dieser kurzen
schematischen Darstellung ein erschreckendes

Resultat herausdestillieren können.
Wenn schon die materielle Erpressung als

schwerster Krebsschaden am Organismus
eines Volkes angesehen werden muss, wie
viel mehr dann erst die ideelle Erpressung,
die zwar nicht den Geldbeutel, wohl aber
die Moral der Opfer zum Tribut fordert und

deren Schaden letzten Endes, gegen den

ihrer legitimen Schwester, nicht zurücksteht.
Was ist da zu tun?
Die Gesetze stehen diesen Erscheinungen

ziemlich machtlos gegenüber, denn wo kein
Kläger ist, da gibt es auch kein Urteil.

Als einziger Weg bleibt vorläufig der der
Selbsthilfe und hier wollen wir denn
versuchen, die Hebel anzusetzen denn genau

so, wie sich eine Seuche dadurch eindämmen

lässt, dass man schützende Verhaltungs-
massregeln dagegen ausgibt, genau so lässt
sich auch ein illegitimes Verbrechen dadurch
einschränken, dass man seine Psychologie
aufdeckt und damit dem einzelnen die Mittel
gibt, dessen Wirkung zu paralysieren.

E. Kent.

Anmerkung der Redaktion. In einem
weitern Artikel wird unser Mitarbeiter
das Thema an Hand von Beispielen
ausführlich dartun. Wir danken unseren
Lesern für das zur Verfügung gestellte
Material und bitten unsere Freunde auch
weiterhin um ihre tätige Beihilfe. Alle
Einsendungen zu dieser Rubrik werden
mit strengster Diskretion behandelt, Wir
bringen die zur Verfügung gestellten
Briefe lediglich als Exempel, sind aber
hierin auf das Vertrauen unserer Leser
angewiesen, da sich solch «illegitime
Erpresserbriefe» aus den dargelegten Gründen

in keinem kriminalistischen Archiv
vorfinden. Also: Helfen auch Sie uns,
diesen argen Nebel tatkräftig zu spalten.

Betrifft Artikel in No. 52 über das Urteil
des Bezirksgerichtes O.

Die Berichterstattung, die unserer Glosse

zu Grunde lag, war lückenhaft. Es wird
nachgetragen, dass erstens der Kläger auf die

Aussichtslosigkeit eines Prozesses ausdrücklich

aufmerksam gemacht wurde, da die
Verleumderin unzurechnungsfähig und rechtlich
nicht zu belangen ist, und dass ferner die

ausserrechtlichen und Expertisenkosten der

Beklagten auferlegt wurden.
Durch diese Feststellungen fallen unsere

Bedenken gegen dieses Urteil.
Die Redaktion.
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«Dass in Lerlin alljäkrlick nur 3lli) Lr-
Pressungen gecäklt weräen, ist irrekükrenä,
Nsn kann rukig, urn clie tatsacklicke ^ikker

cu erkälten, ärei lVullsn anlügen; äenn rnan
muss beäenken, âass àie meisten Lrprss-
sungen kortgesetcte Delikte sincl uncl 6er
Erpresser pünktlick jeäen Nonatsersten er-
sckeint, wenn er nickt sllwöckentlick kommt,
Lben so irrekükrenä sincl clis klsmburger
?sklen. Die äortige ?olicei cäklte l9lk> bis
t92l) im Durckscknitt ca, 2t>g Erpressungen
sim àkre l9l? sogar nur 79), >^uck bier
muss man mit löllll multiplicieren, um àer
Wirklickkeit näker cu kommen,»

80 urteilt clsr cleutscbe Kriminalist
lleincll, wäkrenä anclere Kriminalisten äie
Verkältniscaklen cwiscken angezeigtem unä
begangenem Delikt nock köber ansetzen.

Der Orunä kür äas erscbreckenäe Niss-
verkältniz cwiscken Lükne unä Verbrecken,
äas auk einen 8trakkäIIigen tausenä Oauner
ikr Oswerbe ungestört treiben lässt, liegt in
äer besonäeren Situation äes vorwiegenden
Istbestsnäes, gebt äock äer Lrpresser mei-
stsns äarsuk aus, aus äen äunkeln Lunkten
im Vorleben seiner Opker Kapital cu scklagen.

In all äiesen Lallen wiäersprickt es äen
Interessen äes Erpressten, Anzeige cu er-
statten, unä er caklt lieber, als äen 8ksn-
äal cu provocieren, äer ikn unter klmstänäen
Lkre unä Stellung kosten kann, tXur äie
naive Erpressung gelangt cur ^nceige unä
äamit cur Kenntnis äer Oekkentlickkeit.

Wir kaben äas lecte mal ein solckes Lei-
spiel kennen gelernt, Ls kanäelte sick um
einen, sekr wakrsckeinlick nock jugenälicken
Oauner, äer einem ^ürcker Villenbesitcer
unter ^.närokung «sonstigen Ablebens» einige
tausenä tranken abcuärücken Zuckte, klier
lag äer Lunkt äes ^rckimsäes in äer ?u-
kunkt unä es ist klar, äass äer Verbrecksr
seine rkebsl umsonst einsetcte, 8olcke Nätc-
cken cieken nickt, es sei äenn, äie Verbre-
cker bemäcktigen sick einer kostbaren (reis-
sei, oäer ikre terroristiscke Autorität sei so

grünälick anerkannt, äass es geraten sckeint,
äem köklicken Wunscke äer Lanäe cu ent-
sprecken, Dock kommen solcke Verkältnisse
kür einen kultivierten 8tsat nickt in Lrsge,
Vur im romantisck entarteten Lekirn eines
Kinojünglings kann solck pkantastiscks käu-
bergesckickte nock cur Oärung ansetcen unä
auck äs virä sie kaum über äas Ztaäium äss

gewagten Drokbriekez kinsuswsckssn,
Line weitere ^rt äsr naiven Erpressung

betreiben msncke Lsttler, äie ikre Opker suk

einsamer Ztrssse oäer aui abgelegenen We-
gen snkalten unä mit unausgesprockener Dro-
kung um ein Almosen bitten, ^uck kier wirä
äie Drokung nur selten mit äer l'ai beglau-
bigt, Leäient sick äer Verbrecker als nack-
ärücklickes Argument kür seine Loräerung
einsz Levolvers, so nennt msn äie klsnälung
Kaub, Diese Leispiele weräen genügen, um äas

gsmeinsame Brincip all äieser Vergeken klar
cu mscken, äuristisck ist äabei von Lelang,
äass äie Loräerung ein materielles Out an-
strebt nur unter äieser Leäingung er-
blickt äss Oesetc in äer Lrküllung äes 8cke-
mss ein Verbrecken.

Durck äiese Linsckränkung ergibt sick

nun von selbst, ässs äas übrige, unenälick
weite Lpielkelä äes Zckemas, vogelkrei ist
unä sick jeäer suk äiesen okkenen ^lsgägrün-
äen nack Belieben tummeln kann, okne auck
nur bekllrckten cu müssen, kür seine Lrprez-
sertätigkeit cur öklentlicken Leckenzckskt ge-
cogen cu weräen.

Der jungs Nann, äer seiner ekemsljgen
Oeliebten ärokt, ikre Vergsngenkeit sukcu-
äecksn, wenn 8is suk äer Heirat mit äem
snäern bestekt, ist ein solcker Erpresser,
nur, äass er eben nickt kassbar ist unä sein
Opker äsker suk äie Lelkstverteiäigung an-
gewiesen bleibt. Dieser Lelbstsckutc bestekt
meist in einer Osgenärokung unä sckreibt
sick nsck äer bekannten Lormsb Wenn äu
äies tust, äann tue ick äss wobei msn-
gels besserer Argumente äie Drokung äes

Lelbstmoräes sekr beliebt ist,
Ist äas Opker gerissen, so wirä ez ver-

sucken, äen Latbestanä auk sin benackbar-
tes, juristisck kassbares Oebiet abcuärängen

äie beärokte junge Dame wirä also unter
?eter unä Noräio äas Wort Verleumäung
sckreien unä kann, kalls es ikr suk einen
kleinen Neinsiä nickt ankommt, äen eiker-
sücktigen Lrpreszer grünälick kereinlegen,

Dsmit soll nstürlick nickt gesagt sein,
ässs jeäe Verlsumäungsklage als blotreak-
tion auk iäeelle Lrpressung aukcukassen ist,
sDas Wort iäeelle Erpressung stekt kier im

Oegensatc cur materiellen Erpressung unä
umkssst sll jene menscklicken Oüter, äie
nickt nack Osläeswert sbcusckätcen sinä,
slso vor sliem äie geistigen unä psvckiscken
Werte,) Wir wollen äsrsus nur lernen, wie
verquickt äie Leciekungen von Erpressung
unä Verleumäung sein können unä wis ge-
käkrlick es ist, okne grünälicke Kenntnis äes

8sckverbaltes, Lcblüsse cieken cu wollen.
Denn suck äer Erpresser bsäient sick, um
kür seine Drokung einen ^.nksltspunkt cu
sckskken, sekr okt äer Verleumäung sls kik-
tiver Orunälage unä äs bei unseren Oe-
rickten cwei sckwörenäe beugen genügen, um
etwas gesckeken cu macken, so ist sein Vor-
geken leiäer nur cu okt mit Lrkolg gekrönt,

Wenn sick bei äer materiellen Lrpres-
sung äss Verksltnis von bestrsktem cum be-

gangenen Delikt verkält wie l-lvW, so lässt
sick kür äss cweits 8pielkelä äer iäeellen
Erpressung äss Verkältnis, oäer besser ge-
sagt Nissverkältnis in seiner klngekeuerlick-
keit gar nickt sbsckätcen. Dabei gebt es

aber auck kier lwie bei äer materiellen Lr-
Pressung) letcten Lnäes um Olück unä Out,
unä wsr mit 8kakespesre sagen will

Vou tske mv like
Wken vou äo tske tke means,

wkere bv I live,
ltlein Leben nimmst Du,
Wenn äu mir äie Nittel nimmst,

woäurck ick lebe

äer ksnn sn äiesem Latbestanä nickl
ackselcuckenä vorbeigsken, bloss weil ikn
äis Lmstänäe bis keute versckont kaben.
Die Wabrscksinlickkeitsrscknung gibt jeäem
äie günstige Okance, minâestens einmsl in
seinem lieben äer materiellen Lrpressung
ausgesetct cu weräen von äer iäeellen
Lrpressung ganc cu sckweigen, Diese kst
jeäer sckon äes öktersn mit Bitterkeit er-
kakren, sei es nun in Lorm einiacker Willens-
besckränkung äurck eine Oeberrnackt sZckuls,
Militär, Vereine) oäer äurck okkensicktlicke
iäeelle Lrpressung, wie sie sick im Verlsuke

von l^iebsckakten ksst immer ergeben,
Wer cwiscken äen teilen cu lesen

verstekt, äer wirä selbst sus äieser kurcen
sckemstiscken Darstellung ein ersckrecken-
äes Resultat kerausäestillieren können.

Wenn sckon äie materielle Lrpressung als

sckwerster Krebssckaäen am Organismus
eines Volkes angeseken weräen muss, wie
viel mekr äann erst äie iäeelle Lrpressung,
äis cwsr nickt äen Oeläbeutel, wokl aber
äie Nora! äer Opker cum l'ribut koräert unä

äeren Zckaäen letcten Lnäes, gegen äen

ikrer legitimen Lckwester, nickt curückstekt.
Was ist äs cu tun?
Die Oesetce steken äiesen Lrsckeinungen

ciemlick mscktlos gegenüber, äenn wo kein
Kläger ist, äs gibt es suck kein Urteil,

>^Is einciger Weg bleibt vorläukig äer äer
8elbstkilie unä kier wollen wir äenn ver-
zucken, äie Uebel sncusetcen äenn gensu
so, wie sick eins 8eucks äsäurck einääm-

men lässt, äass man sckütcenäe Verkaltungs-
massregeln äsgegen ausgibt, genau so lässt
sick auck sin illegitimes Verbrecken äsäurck
einsckränken, äass man seine Lsvckologie
aukäeckt unä äamit äem eincelnen äie Nittel
gibt, äessen Wirkung cu paralysieren,

L, Kent,

Anmerkung äer kceäsktion. In einem
weitern Artikel wirä unser Mitarbeiter
äss l'kema an kkanä von Beispielen aus-
kükrück äartun. Wir äanken unseren Le-
sern kür äss cur Verkugìing gestellte Ns-
terial unä bitten unsere Lreunäe auck
weitsrkin um ikre tätige Leikilke, ^lle
Linssnäungen cu äieser Lubrik weräen
mit strengster Diskretion beksnäelt, Wir
bringen äie cur Vertilgung gestellten
Lrieke leäiglick sls Lxempel, sinä sber
kierin suk äss Vertrauen unserer I-eser
angewiesen, äa sick solck «illegitime Lr-
presserbrieke» aus äen äargslegten Orün-
äen in keinem kriminslistiscken ^rckiv
vorkinäen. ^.Iso- Heiken auck 8ie uns,
äiesen argen liebst tatkräktig cu spalten.

Letriiit Artikel in blo. 52 über äss Urteil
äes Lecirllsgericbtes O.

Die Lerickterststtung, äis unserer Olosse

cu Orunäe lag, war lückenkskt, Ls wirä nsck-

getragen, äasz erstens äer Kläger suk äie

/Vussicktslosigkeit eines Lrocesses ausärück-
Iick aukmerksam gemackt wuräe, äa äie Ver-
leumäerin uncurscknungskäkig unä recktlick
nickt cu belangen ist, unä äass kerner äie

ausserrecktlicken unä Lxpertisenkosten äer

Beklagten aukerlegt wuräen,
Durck äiese Lsststsllungen lallen unsere

Leäenken gegen äieses Urteil,
Die Leäaktion.
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